
Videotechnik im öffentlichen Raum
Von Wolfgang Blindenbacher, Vorsitzender der DPolG Kommission Verkehr

Das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung, insbesondere auch das 
 älterer Menschen, wird durch tatsächliche oder auch nur angenommene 
 Gefahren an exponierten Örtlichkeiten zum Teil erheblich beeinträchtigt. 
Öffentliche Räume, die oftmals im Zusammenhang mit dem Öffentlichen 
Personenverkehr (ÖPV) stehen, werden aufgrund derartiger Unsicherheiten 
zu „gemiedenen Orten“, an denen man sich nicht durchgängig sicher fühlt. 

Durch Verhinderung von Krimi
nalität, Pöbeleien, Alkoholex
zessen und wilden „Fanaktivi
täten“ an diesen Orten kann es 
gelingen, das Sicherheitsgefühl 
zu stärken. Der Einsatz intelli
genter Videotechnik, kombi
niert mit gezieltem Perso
naleinsatz, erscheint hier 
zielführend. Der dabei entste
hende Sicherheitsverbund zwi
schen Mensch und Technik 
schafft verbesserte Bedingun
gen an diesen Örtlichkeiten.

Eine effiziente Überwachung 
derartiger Räume ist anzustre
ben:

 > „Intelligente Videoanalyse“ 
(IVA) ermöglicht das Erken
nen von Unregelmäßigkeiten. 
Dabei können Einzelereignis
se definiert werden, die die 
jeweilige Übertragung auslö

sen (dazu gehören das Über
schreiten virtuelle Grenzen, 
das Wegnehmen oder Abstel
len von Gegenständen, das 
Ausspähen von Tatgelegen
heiten und das sogenanntes 
„Herumlungern“). Durch die 
Übertragung dieser Feststel
lungen in die jeweiligen Si
cherheitszentralen werden 
dann anlassbezogene Reakti
onen ausgelöst. Bedeutsam 
beim Einsatz dieser Technik 
ist, dass damit eine perma
nente, üblicherweise sehr 
personalintensive Betrach
tung einer Vielzahl von Moni
toren entbehrlich wird. Der 
Bildschirm wird nur noch 
dann aktiviert, wenn mittels 
der „Intelligente Videoanaly
se“ etwas Bedeutsames de
tektiert worden ist.

 > Die Videoaufzeichnungen, 
die für festgelegte Zeiträume 

vorgehalten werden (bevor 
die automatische Löschung 
wirksam wird), erlauben ein 
Durchsuchen des Videomate
rials auch im Nachhinein.

 > Die auf diese Weise gewon
nen Erkenntnisse dienen 
 zudem der Steuerung der 
 Sicherheitskräfte im opera
tiven Bereich.

 > Darüber hinaus lassen sich 
aufgrund automatisierter Vi
deobeobachtungen vordefi
nierte „Lagen“ („gefährliche 
Menschenansammlungen in 
Gleisnähe“ et cetera) fest
stellen.

 < Videoüberwachung  
zur Kriminalitäts
bekämpfung

Vor diesem Hintergrund ist es 
verständlich, dass für öff ent
liche Räume vermehrt empfoh

len wird, derartige Technik ein
zusetzen, da anerkannt ist, 
dass die Videoüberwachung 
geeignet ist, unter anderem 
Kriminalitätsbrennpunkte zu 
entschärfen. Kommt es zum 
Einsatz dieser Technik zeigen 
Studien, dass die Zahl kriminel
ler Delikte in den elektronisch 
überwachten Bereichen sinkt, 
die Aufklärung von Straftaten 
zunimmt und die Zahl der Tä
terfestnahmen steigt. Die 
Deutsche Bahn verkündete in 
diesem Zusammenhang im 
Jahre 2013, dass sie die Video
überwachung auf ihren Bahn
höfen ausweiten und in den 
kommenden fünf Jahren rund 
40 Millionen Euro in neue 
Überwachungskameras in
vestieren werde.

Die Bundespolizei vermeldete 
für das Jahr 2013, dass „ … in 
Zügen und auf Bahnanlagen der 
Eisenbahn des Bundes insge
samt 1 146 Straftaten mittels 
stationärer Videotechnik durch 
die Bundespolizei aufgeklärt 
werden [konnten]. Dabei han
delte es sich um 542 Gewalt
delikte (darunter 499 Körper
verletzungen, 31 Widerstands 
handlungen, 11 Raubstraftaten 
und ein Landfriedensbruch). Au
ßerdem wurden mittels statio
närer Videotechnik 261 Dieb
stähle, 90 Sachbeschädigungen 
und 40 Hausfriedensbrüche 
aufgeklärt. Ferner konnten … 
mittels stationärer Videotech
nik insgesamt 740 tatverdächti
ge Personen ermittelt werden.“

In Auswertung der vorliegen
den Erkenntnisse erscheint  
es angezeigt, zum Schutz der 
Bürger und des Eigentums an 
exponierten Orten vermehrt 
intelligente Videotechnik ein
zusetzen, die im Zusammen
wirken mit geschulten Sicher
heitskräften dazu beitragen 
kann, Gefahrenprävention und 
Straftatenverfolgung zu opti
mieren. 

 < Öffentliche Räume wie Bahnhöfe sind Kriminalitätsschwerpunkte
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